
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/3/22 92/13/0055
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1995

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

EStG 1972 §22 Abs1 Z1;

GewStG §1 Abs1;

UStG 1972 §10 Abs2 Z7;

UStG 1972 §10 Abs2 Z8;

Rechtssatz

Die Beurteilung der Tätigkeit eines Restaurators als künstlerisch hängt in besonderer Weise davon ab, in welchem

Zustand sich das Kunstwerk vor und nach seiner Restaurierung befunden hat.
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